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E DIN EN 1804-3/A1:2009-10 

Nationales Vorwort 

Dieser Änderungs-Entwurf enthält sicherheitstechnische Festlegungen. 

Dieses Dokument 
�
EN 1804-3:2006/FprA1:2009� wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 196 „Maschinen 

für den Bergbau unter Tage – Sicherheit“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist NA 008-02-01 AA „Schreitausbau“ im Normenausschuss Bergbau 
(FABERG). 

Vertreter der Hersteller und Betreiber sowie der Behörden waren an der Erarbeitung beteiligt. 

Durch die Novellierung der EG-Maschinenrichtlinie wurde eine Überprüfung der bisher gültigen  
EN 1804-3:2006 im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen der neuen EG-Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG erforderlich. 

In Verbindung mit dieser Änderung konkretisiert die bisher geltende EN 1804-3:2006 die einschlägigen 
Anforderungen von Anhang I der neuen EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG mit Wirkung vom 
29. Dezember 2009 an erstmals im EWR in Verkehr gebrachten Maschinen, um den Nachweis der 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern. 

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europäischen Union kann der 
Hersteller bei der Anwendung dieser Änderung in Verbindung mit der bisher gültigen Norm EN 1804-3:2006 
davon ausgehen, dass er die behandelten Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so 
genannte Vermutungswirkung). 
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